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	Gemeindebüro

	
	Erfassung von Kollekten





Vorbemerkung:

Der Verwendungszweck der Kollekte ist in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland einheitlich für alle Kirchengemeinden geregelt. Kollekten sind Geldsammlungen, die im Zusammenhang mit einer Amtshandlung erfolgen. Andere Sammlungen fallen unter Spenden. Einzelheiten zur Verschiebung von Kollekten auf andere Sonntage sind in § 6 Kirchengesetz über das Kollektenwesen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Kollektengesetz – KollG) https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/document/36951#s00000096 geregelt.
 
1. Sonntag im Monat: verbindliche Kollekte der Landeskirche oder der EKD/VELKD/UEK 
2. Sonntag im Monat: verbindliche Kollekte des Sprengels und des KK im Wechsel
3. und 4. Sonntag im Monat: Kollekte, die durch die Kirchengemeinden festgelegt werden kann (für einen frei wählbaren Zweck – freie Kollekte oder für die eigene Gemeinde)
Erntedankfest, 1. Advent und Heiligabend: verbindliche Kollekte für „Brot für die Welt“ 

	1. 
	Kollekte übernehmen und ggf. nochmal zählen

	2. 
	Geld in die Barkasse einzahlen

	3. 
	Kollekte in Business Central erfassen – aussagekräftigen Buchungstext, z.B. „Kollekte vom 9.6.2024“ eingeben – Belegdatum muss korrekt sein (das Datum des tatsächlichen Kasseneingangs oder – ausgangs, also der Tag, an dem man das Geld „in der Hand hatte“, um es reinzulegen, nicht der Tag, wo die Kollekte gesammelt wurde) 
· Sachkonto 36210 bei einer verbindlichen Kollekte 
· Sachkonto 36211 bei den freien Kollekten 
· Sachkonto 46300 bei Kollekten für die eigene Gemeinde (dann auch Kostenstelle, für die gesammelt wurde und ggf. Rechtsträger eintragen)

	4. 
	Quittungsbeleg aus Business Central ausdrucken und zum Kassenbuch legen (bei den freien Kollekten bitte den vorgefertigten Beleg aus der Vorlagenübersicht auf der Website verwenden, da dieser auch gleichzeitig Anweisungsbeleg ist)

Danach verbleibt das Kollektengeld in der Barkasse und kann für kleine Einkäufe verwendet werden (s. auch Anleitung Barkasse).

	5. 
	Kollektenbelege für die freien und verbindlichen Kollekten an rechnungen@pek.de senden, damit die Kollekten durch die Finanzabteilung vom Konto bei der Evangelischen Bank, welches vom Kirchenkreisamt geführt wird, an die Empfänger (Propstei oder freie Empfänger) weitergeleitet werden.

Es dürfen laut Haushaltsführungsverordnung der Nordkirche keine Kollekten mehr vom Konto vor Ort (Volksbank, Sparkasse etc.) direkt überwiesen werden, sondern ausschließlich durch die Finanzabteilung von dem Konto der Kirchengemeinde bei der Evangelischen Bank.

Meldung der verbindlichen Kollekten an die Propstei senden.

Die entsprechenden Vorlagen sind auf https://www.kirche-mv.de/kollekten-pek zu finden.
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